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(54)  Überspannungsschutzelement 

(57)  Dargestellt  und  beschrieben  ist  ein  Überspan- 
nungsschutzelement  (1)  zur  Ableitung  von  transienten 
Überspannungen,  mit  zwei  Elektroden  (2),  einer  zwi- 
schen  den  Elektroden  (2)  wirksamen  Luft-Durchschlag- 
Funkenstrecke  (3)  und  einem  die  Elektroden  (2)  aufneh- 
menden  Gehäuse  (4),  wobei  jede  Elektrode  (2)  einen 
Anschlußschenkel  (5)  und  ein  unter  einem  spitzen  Win- 
kel  zu  dem  Anschlußschenkel  (5)  verlaufendes  Funken- 
horn  (6)  aufweist  und  die  Funkenhörner  (6)  der  beiden  - 
mit  Abstand  zueinander  angeordneten  -  Elektroden  (2) 
zusammen  die  Luft-Durchschlag-Funkenstrecke  (3)  bil- 
den. 

Das  erfindungsgemäße  Überspannungsschutzele- 
ment  (1)  ist  hinsichtlich  seines  Überspannungsschutz- 
verhaltens  dadurch  verbessert,  daß  innerhalb  des 
Gehäuses  (4)  mindestens  eine  eine  Mehrzahl  von 
Löschblechen  (22)  aufweisende  Löschblech-Anord- 
nung  (23)  vorgesehen  ist. 
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EP  0  706  245  A3 

Europäisches 
Patentamt 

GEBÜHRENPFLICHTIGE  PATENTANSPRÜCHE 

Die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentansprüche. 

□  Alle  Anspruchsgebühren  wurden  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  europaische 
Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

|  [  Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europaische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  jene  Patentansprüche  erstellt  für  die 
Anspruchsgebühren  entrichtet  wurden, 

nämlich  Patentansprüche: 

|  |  Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

|  MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 
Nach  Aulfassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforde- 
rungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen. 
nämtich: 

s i e h e   S e i t e   - B -  

jyj  Alle  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchen  bericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

|  |  Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europaische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  Erfindungen  beziehen, 
für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind. 

nämlich  Patentansprüche: 

|  |  Keine  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den  Patent- 
ansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen. 

nämlich  Patentansprüche: 
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ß  Europäisches 
Patentamt EP  95  11  4840  -B- 

MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  OER  ERFINDUNG 
Nach  Auffassung  dar  Rechwehenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europaische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforderungen 
an  die  Eintheitiichtkeit  der  Erfindung:  sie  enthalt  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen. nämlich: 

1.  P a t e n t a n s p r ü c h e   1-7  und  10-14  ( in sowei t   abhängig  von 
einem  der  Ansprüche  1 - 7 ) :  

Ueber spannungsschu tze l e raen t   mit  e iner   L ö s c h b l e c h -  
Anordnung 

2.  P a t e n t a n s p r ü c h e   8,9  und  10-14  ( in sowei t   abhängig  von 
Ansprüche  8  oder  9),  15 -17 :  
Uebe r spannungsschu t ze l emen t   mit  abgebogenen  L u f t -  
D u r c h s c h l a g - F u n k e n s t r e c k e  
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